
Hauptsatzung 
der Gemeinde Schönwalde 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg 
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.2011 
(GVOBI.M-V S.777) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.11.2019 und 
nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 

§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel 

( l) Die Gemeinde Schönwalde führt ein Dienstsiegel. 
(2) Das Dienstsiegel zeigt das Wappenbild des Landesteils Vorpommern, den 

pommerschen Greif mit der Umschrift ,,GEMEINDE SCHÖNWALDE - LANDKREIS 
VORPOMMERN GREIFSWALD". 

(3) Die Verwendung des Dienstsiegels durch Dritte bedarf der Genehmigung des 
Bürgermeisters. 

§2 
Rechte der Einwohner 

( l) Der Bürgermeister kann aufgrund von wichtigen Vorhaben oder Vorkommnissen 
eine Versammlung der Einwohner der Gemeinde einberufen. 

(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungs 
angelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden 
müssen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 

(3) Die Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des 
öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen. Vorschläge oder 
Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der 
nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Für die 
Fragestunde ist eine Zeit von bis zu 30 Minuten vorzusehen. 

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der 
Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten. 

§3 
Gemeindevertretung 

( l) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

a) einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
b) Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner 
c) Grundstücksgeschäfte 
d) Vergabe von Aufträgen 
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht 
entgegenstehen, Angelegenheiten der Buchstaben a - d in öffentlicher Sitzung 
behandeln. 

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spätestens drei 



Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Gemeindevertretungs 
sitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spätestens 
innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 

§4 
Ortsteile und Ortsteilvertretung 

( 1) Zum Gebiet der Gemeinde Schönwalde gehören neben Schönwalde die 
Ortsteile: 
Dargitz 
Stolzenburg 
Neu Stolzenburg 
Sandkrug 

(2) ln der Gemeinde werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 

§5 
Ausschüsse 

( 1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben dem Bürgermeister drei 
weitere Mitglieder an. 

(2) Gemäß§ KV M-V wird der Haupt- und Finanzausschuss für Personal- und 
Oranisationsfragen, Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträge 
und sonstige Abgaben sowie für die Entscheidungen über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen im Sinne 
§ 44 Abs. 4 KV m-V bis 500,00 € gebildet. 

(3) Gemäß §36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnungsprüfungsausschuss 
gebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus 3 Mitgliedern 
zusammen. 

(4) folgende Ausschüsse werden gemäß§ 36 KV M-V weiterhin gebildet: 
Ausschuss für Bau- und Umwelt, Bauleitplanung, Wirtschaftsförderung-, Tief 
und Straßenangelegenheiten, Denkmalpflege, Umwelt-, Naturschutz, 
Landschaftspflege 
Zusammensetzung: max. 4 Gemeindevertreter und 3 sachkundige Einwohner. 

(5) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 

§6 
Bürgermeister /Stellvertreter 

( 1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

1. bei der Veräußerung, dem Erwerb, dem Tausch, der Bestellung von Erbbau 
rechten oder der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, bei Erwerb und 
Veräußerung von beweglichen Sachen und über sonstige Verträge, die auf 
einmalige Leistungen bis 3.000,00 € netto gerichtet sind sowie bei 
wiederkehrenden Leistungen bis 3.000,00 € netto jährlich, 

2. weiterhin entscheidet der Bürgermeister bei Stundungen über 5.000,00 € bis 


